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 a) erinnert zu diesem Zweck an ihr Ersuchen an die Mit-
gliedstaaten, dem Generalsekretär ihre Auffassungen über die 
Fortführung des Registers, seine Weiterentwicklung und über 
Maßnahmen zur Erhöhung der Transparenz im Zusammenhang 
mit Massenvernichtungswaffen mitzuteilen; 

 b) ersucht den Generalsekretär zu diesem Zweck, mit 
Unterstützung einer Gruppe von Regierungssachverständigen, 
die 2003 auf der Grundlage einer ausgewogenen geografischen 
Vertretung einberufen werden soll, einen Bericht über die Fort-
führung des Registers und seine Weiterentwicklung zu erstel-
len, unter Berücksichtigung der Arbeit der Abrüstungskonfe-
renz, der von den Mitgliedstaaten zum Ausdruck gebrachten 
Auffassungen und der Berichte des Generalsekretärs über die 
Fortführung des Registers und seine Weiterentwicklung, damit 
die Versammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung einen 
Beschluss fassen kann; 

 5. ersucht den Generalsekretär, die Empfehlungen in sei-
nem Bericht von 2000 über die Fortführung des Registers und 
seine Weiterentwicklung umzusetzen und sicherzustellen, dass 
dem Sekretariat ausreichende Mittel zur Führung und Erhaltung 
des Registers zur Verfügung gestellt werden; 

 6. bittet die Abrüstungskonferenz, zu erwägen, ihre Ar-
beit in Bezug auf die Transparenz auf dem Gebiet der Rüstung 
fortzusetzen; 

 7. wiederholt ihre Aufforderung an alle Mitgliedstaaten, 
auf regionaler und subregionaler Ebene unter voller Berück-
sichtigung der besonderen Gegebenheiten der jeweiligen Re-
gion oder Subregion zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel, die 
internationalen Bemühungen zur Erhöhung der Offenheit und 
Transparenz auf dem Gebiet der Rüstung zu stärken und zu ko-
ordinieren; 

 8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung über den Stand der Durch-
führung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

 9. beschließt, den Punkt "Transparenz auf dem Gebiet 
der Rüstung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundfünf-
zigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 57/76 

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 22. November 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/510, Ziffer 90)138. 

57/76. Regionale Abrüstung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/58 P vom 4. De-
zember 1990, 46/36 I vom 6. Dezember 1991, 47/52 J vom 

 
138 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Ägypten, Bangladesch, Georgien, Indonesien, Jordanien, 
Nepal, Nigeria, Pakistan, Peru, Saudi-Arabien, Sri Lanka, Sudan und Tür-
kei. 

9. Dezember 1992, 48/75 I vom 16. Dezember 1993, 49/75 N 
vom 15. Dezember 1994, 50/70 K vom 12. Dezember 1995, 
51/45 K vom 10. Dezember 1996, 52/38 P vom 9. Dezember 
1997, 53/77 O vom 4. Dezember 1998, 54/54 N vom 1. De-
zember 1999, 55/33 O vom 20. November 2000 und 56/24 H 
vom 29. November 2001 über regionale Abrüstung, 

 die Auffassung vertretend, dass die Bemühungen der inter-
nationalen Gemeinschaft um die Verwirklichung des Ideals der 
allgemeinen und vollständigen Abrüstung geleitet sind von der 
naturgegebenen Sehnsucht der Menschen nach wahrem Frieden 
und echter Sicherheit, der Beseitigung der Kriegsgefahr und 
der Freisetzung wirtschaftlicher, geistiger und sonstiger Res-
sourcen für friedliche Zwecke, 

 in Bekräftigung der bleibenden Verpflichtung aller Staaten, 
bei der Gestaltung ihrer internationalen Beziehungen die in der 
Charta der Vereinten Nationen verankerten Ziele und Grund-
sätze zu achten, 

 im Hinblick darauf, dass auf der zehnten Sondertagung der 
Generalversammlung grundlegende Leitlinien für Fortschritte 
auf dem Weg zur allgemeinen und vollständigen Abrüstung 
verabschiedet wurden139, 

 Kenntnis nehmend von den Leitlinien und Empfehlungen 
für regionale Ansätze zur Abrüstung im Kontext der weltweiten 
Sicherheit, die von der Abrüstungskommission auf ihrer Ar-
beitstagung 1993 verabschiedet wurden140, 

 erfreut darüber, dass sich in den letzten Jahren dank der 
Verhandlungen zwischen den beiden Supermächten Aussichten 
auf echte Fortschritte auf dem Gebiet der Abrüstung eröffnet 
haben, 

 Kenntnis nehmend von den jüngst unterbreiteten Vorschlä-
gen zur Abrüstung auf regionaler und subregionaler Ebene, 

 in Anbetracht der Bedeutung vertrauensbildender Maßnah-
men für den Frieden und die Sicherheit auf regionaler und in-
ternationaler Ebene, 

 überzeugt, dass Anstrengungen der Länder zur Förderung 
der regionalen Abrüstung, unter Berücksichtigung der besonde-
ren Gegebenheiten der jeweiligen Region und im Einklang mit 
dem Grundsatz der unverminderten Sicherheit auf dem niedrig-
sten Rüstungsstand, die Sicherheit aller Staaten stärken und so 
durch die Verminderung des Risikos regionaler Konflikte zum 
Weltfrieden und zur internationalen Sicherheit beitragen wür-
den, 

 1. betont, dass nachhaltige Anstrengungen im Rahmen 
der Abrüstungskonferenz und unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen erforderlich sind, um Fortschritte in der ge-
samten Bandbreite der Abrüstungsfragen zu erzielen; 

 
139 Resolution S-10/2. 
140 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundvierzigste Ta-
gung, Beilage 42 (A/48/42), Anhang II. 
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 2. erklärt, dass weltweite und regionale Abrüstungsan-
sätze einander ergänzen und daher im Hinblick auf die Förde-
rung des Friedens und der Sicherheit auf regionaler und inter-
nationaler Ebene gleichzeitig verfolgt werden sollten; 

 3. fordert die Staaten auf, wo immer möglich, Überein-
künfte über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, über Abrü-
stung und über vertrauensbildende Maßnahmen auf regionaler 
und subregionaler Ebene zu schließen; 

 4. begrüßt die von einigen Ländern auf regionaler und 
subregionaler Ebene ergriffenen Initiativen zu Gunsten der Ab-
rüstung, der Nichtverbreitung von Kernwaffen und der Sicher-
heit; 

 5. unterstützt und fördert die Anstrengungen, die zur 
Förderung vertrauensbildender Maßnahmen auf regionaler und 
subregionaler Ebene unternommen werden, um regionale Span-
nungen abzubauen und Maßnahmen zur Abrüstung und zur 
Nichtverbreitung von Kernwaffen auf regionaler und subregio-
naler Ebene zu fördern; 

 6. beschließt, den Punkt "Regionale Abrüstung" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer achtundfünfzigsten Tagung auf-
zunehmen. 

RESOLUTION 57/77 

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 22. November 2002, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 165 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung, 
auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/510, Ziffer 90)141.  

 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Argentinien, 
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, 
Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, 
Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Co-
sta Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominica, Dominikanische Repu-
blik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salva-
dor, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, 
Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, In-
donesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, 
Jemen, Jordanien, Jugoslawien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Ka-
sachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuwait, 
Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marok-
ko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), 
Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Ni-
caragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, 
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, 
Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, 
Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, 
Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri 
Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Swasiland, 
Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad und 
Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukrai-
ne, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Ver-
einigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, 
Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern. 
 Dagegen: Indien. 
 Enthaltung: Bhutan. 
 
141 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Bangladesch, Belarus, Deutschland, Georgien, Italien, Ne-
pal, Pakistan, Peru, Spanien und Ukraine. 

57/77. Konventionelle Rüstungskontrolle auf regionaler 
und subregionaler Ebene 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/75 J vom 16. De-
zember 1993, 49/75 O vom 15. Dezember 1994, 50/70 L vom 
12. Dezember 1995, 51/45 Q vom 10. Dezember 1996, 
52/38 Q vom 9. Dezember 1997, 53/77 P vom 4. Dezember 
1998, 54/54 M vom 1. Dezember 1999, 55/33 P vom 20. No-
vember 2000 und 56/24 I vom 29. November 2001, 

 in Anerkennung der überaus wichtigen Rolle, die die kon-
ventionelle Rüstungskontrolle bei der Förderung des Friedens 
und der Sicherheit auf regionaler und internationaler Ebene 
spielt, 

 davon überzeugt, dass die konventionelle Rüstungskontrolle 
in erster Linie auf regionaler und subregionaler Ebene durchge-
führt werden muss, da in der Zeit nach dem Kalten Krieg die 
meisten Bedrohungen für den Frieden und die Sicherheit vor 
allem zwischen Staaten auftreten, die sich in derselben Region 
oder Subregion befinden, 

 sich dessen bewusst, dass die Erhaltung eines Gleichge-
wichts der Verteidigungskapazitäten der Staaten auf dem nied-
rigsten Rüstungsstand zum Frieden und zur Stabilität beitragen 
würde und eines der Hauptziele der konventionellen Rüstungs-
kontrolle sein sollte, 

 in dem Wunsche, Übereinkünfte zu fördern, die den regio-
nalen Frieden und die regionale Sicherheit auf dem niedrigst-
möglichen Stand der Rüstungen und Streitkräfte festigen, 

 mit besonderem Interesse von den Initiativen Kenntnis 
nehmend, die in dieser Hinsicht in verschiedenen Regionen der 
Welt ergriffen worden sind, insbesondere von der Aufnahme 
von Konsultationen zwischen einer Reihe lateinamerikanischer 
Länder sowie von den Vorschlägen zur konventionellen Rü-
stungskontrolle im Zusammenhang mit Südasien, und in diesem 
Zusammenhang die Bedeutsamkeit und den Wert des Vertrags 
über konventionelle Streitkräfte in Europa142 anerkennend, der 
einen Eckpfeiler der europäischen Sicherheit bildet, 

 die Auffassung vertretend, dass die militärisch bedeutenden 
Staaten und die Staaten mit größeren Militärkapazitäten eine 
besondere Verantwortung für die Förderung derartiger Über-
einkünfte zu Gunsten der regionalen Sicherheit tragen, 

 sowie die Auffassung vertretend, dass ein wichtiges Ziel der 
konventionellen Rüstungskontrolle in Spannungsgebieten darin 
bestehen sollte, die Möglichkeit eines militärischen Überra-
schungsangriffs zu verhüten und eine Aggression zu vermeiden, 

 1. beschließt, die Fragen im Zusammenhang mit der kon-
ventionellen Rüstungskontrolle auf regionaler und subregiona-
ler Ebene dringend zu prüfen; 

 
142 CD/1064. 




